










20.10.10
Führung von Personalakten in der Schule

Jede Schulleiterin oder jeder Schulleiter führt eine Handakte über jede einzelne Lehrkraft. Oft wissen Kolleginnen und Kollegen nicht, was darin enthalten ist. Diese Akte kann aber jederzeit eingesehen werden und es ist durch Erlasse genau festgelegt, was darin enthalten sein darf:
BASS 10 ‑ 41 Nr. 6 Personenbezogene Daten von Lehrerinnen und Lehrern in Akten der Schule

RdErl. d. Kultusministeriums v. 21. 8.1992

(GABI. NW. I S. 206)

1. Zur Erfüllung der Schulleitungsaufgaben führt die Schulleiterin oder der Schulleiter über jede Lehrkraft eine Akte mit personenbezogenen Daten. In diese Akte dürfen ‑ unter Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes ‑ nur folgende Daten aufgenommen werden:

· Persönliche Angaben

· Name, Geburtsname, Vorname(n), Akademische Grade
· Geburtsdatum

· Familienstand, Kinderzahl
· Privatanschrift, Telefon

· Schwerbehinderung (Angaben gemäß Schwerbehindertenausweis)

· Ausbildung, sonstige Tätigkeiten, besondere Fähigkeiten

· Laufbahndaten (Lehramt, Lehrbefähigung, Vokatio/Missio canonica. Einstellung,
Amts- /Dienstbezeichnung)

· Zusatzqualifikationen (z. B. Rettungszeugnisse, Sportförderunterricht)

· Neigungsfächer

· Besondere Kenntnisse und Erfahrungen (Angabe ist freiwillig und kann widerrufen werden)

· Nebentätigkeiten

· Tätigkeiten an der Schule

· Rechtsverhältnis (z. B. Beamtin oder Beamter auf Probe; Lehrkraft mit unbefristetem TV-L-Vertrag)

· Beschäftigungsart (z. B. Vollzeitbeschäftigung, Beschäftigung aufgrund eines Gestellungsvertrags, Teilzeitbeschäftigung)

· Besoldungsgruppe/Vergütungs- /Entgeltgruppe, Tätigkeitsbereich, Unterrichtsfächer, Merkmale nach Eingruppierungserlassen

· Pflichtstundensoll

· Pflichtstundenermäßigung (einschließlich Grund) ‑Mehrarbeit (einschließlich Vergütungssatz)

· Vertretungsstunden/‑ unterricht (Umfang)

· Sonderaufgaben, besondere Funktionen
· Tätigkeit an einer anderen Schule bzw. Behörde/Einrichtung (Umfang), (Teil‑)Abordnung

· Teilzeitbeschäftigung (Umfang, Dauer)/Beurlaubung (Dauer) 

· Weitere Angaben

· Aktenzeichen der Bezirksregierung

· LBV-Personalnummer

· Abwesenheit (Unterrichtsausfall) infolge

· Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen

· Teilnahme an Dienstbesprechungen

· Krankheit (ggf. mit ärztlichem Attest)

· Sonderurlaub aus anderen als Fortbildungsgründen 

· Mitwirkung der Schulleiterin oder des Schulleiters an dienstlichen Beurteilungen gemäß den Beurteilungsrichtlinien (insbesondere: Leistungsbericht)

· Schriftwechsel zwischen der Schule und der Lehrkraft

· Genehmigung der Verarbeitung von Schülerdaten
· Berichte über die Lehrkraft an die Schulaufsicht

· Datenschutzrechtliche Verpflichtungserklärung

· Belehrung gemäß Gefahrstoffverordnung.

2. Doppel von Personalbögen, die zu der Akte genommen werden, dürfen keine über die Nr. 1 dieses Runderlasses hinausreichenden Angaben enthalten.

3. Die Akte ist durchzunummerieren und verschlossen aufzubewahren. Sie unterliegt der dienst- und datenschutzrechtlichen Verschwiegenheitspflicht.

4. Zugriff auf die Akte hat neben der Schulleiterin oder dem Schulleiter die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter. §60 Abs.2 SchG bleibt unberührt. Zur Aktenführung kann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Schulsekretariat herangezogen werden.

5. Die Lehrkraft hat ein Recht auf Einsicht in ihre Akte.

6. Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, sind nicht in die Akte aufzunehmen, sondern unverzüglich zu vernichten. Die Akte selbst ist nach Ablauf von drei Jahren seit dem Ausscheiden der Lehrkraft aus der Schule zu vernichten, sofern die Lehrkraft nicht zwischenzeitlich wieder den Dienst an der Schule aufgenommen hat. Daten über Dienstversäumnisse sind ein Jahr nach der zusammenfassenden Meldung an die Schulaufsichtsbehörde, Aufzeichnungen über Anhaltspunkte für Dienstvergehen drei Jahre nach dem Bericht oder ‑ wenn ein Bericht unterblieben ist ‑ drei Jahre nach ihrer Aufnahme in die Akte zu tilgen.

7. Verantwortlich für die Löschungen ist die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Dienstanweisung für die automatisierte Verar
beitung von personenbezogenen Daten in der Schule vom 15. 9. 1988 (BASS 10 ‑41 Nr. 4) bleibt unberührt.

Bei der zuständigen Schulaufsicht (Bezirksregierung) wird eine Personalakte geführt, die weitere Daten enthält. Auch dieser Katalog ist begrenzt und durch den Erlass (BASS 10-41 Nr.6.1) festgelegt.

Manchmal ist es erforderlich, dass man Einsicht in diese Akte nehmen muss, weil man z.B. in einem Klageverfahren gegen eine dienstliche Beurteilung wissen will, was dort alles enthalten ist. Dazu stellt man einen Antrag auf Einsicht in die Personalakte und kann sich dann Abschriften oder Kopien anfertigen.

Meist ist es aber sehr dürftig, was man dort findet. Neben dem Schriftwechsel, den man sowieso kennt, weil man sich davon Durchschriften angefertigt hat, finden sich wenig Notizen, weil diese nämlich nicht unbedingt zu den Akten genommen werden müssen. Das bezieht sich auch auf mündliche und schriftliche Berichte von Dritten, die während einer Prüfung oder dienstlichen Beurteilung anwesend waren.

